
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 14 (1898)

Heft: 23

Artikel: Protokoll der ordentl. Jahresversammlung des Schweiz.
Gewerbevereins [Schluss]

Autor: Krebs, Werner / Desch, E.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-579092

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-579092
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


^ für <
Me fdjmetjer.

SMfferfdjefi
aïïer

§anbu>erle
unb

beren

fsmtitgen nub
lfmta.

fîrakttr^É flatter für b« füerttßatt
mit befonberer S3erücffid)tigung ber

Ihtnft im ^anbmert
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föjmfibanbwerfer unb Xecfjntfer
bon gïitltîr genn-golbingijaufen.

irpu ffir ölt sfSfMîti ffefeliWiiitmt bfs f^roeij. icwftktiemttg.
DfflîieHed ttnb obligatonfi^eê Ctgan bed Slargauifdjen ©djmicbe= unb ä©agnermeifterberem§.

iSrfffeeittt je ©amStagS unb Îofteî fier ©emefier gr. 3. 60, per Saljr gr. 7. 20.

o"terete 20 ffitS. pet Ifpaïtige Sßetitjeile, bei größeren Slufträgen
entfpreibenben Dtabatt.

.gimd), &en 8. «cl» tauber 1898.

IMrtifftsmflWtteSt » ^rbeit marfjt bas Xeben fui), marfji es nießt jur ^afi.
|PpJtj5f&p,jpll4tlJ. 5®et bas nirfjt begreifen will, t|ï ein fauler Oùaff.
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irDentl. |tt|rföwrfciitmlung
îif0 Siijufij. fkroerktrmiM

Sonntag î»en 19. Sutti 1898
im SdjiHjeuJjtmfe ju ©iarnë.

(©cplufi.)

J£>te fèerren Beglirger unb isdfiefe gießen iöre Slnirüge
guriief, tuäbrenb fjerr jRationalrat 3BiIb auf Befragen erîlârt,
« babe meber bag Stedjt no<b Sufi, bie Sinti äge ber oft»
ftbtaeizeriidjen Berbihtbe zurücEpzieben.

$te Slrtiräge Brüberlin unb ©ploff fallen al§ Slrregungen
bei fernen Borarbetten berüdfidüigt taerbeu.

Su ber SIbftimmung fallen auf bte Slnträge beg ©entrai«
botftanbeg 141, auf ben ©egerantrag @t. ©aßenS 31
Stimmen.

fèerr ©öttigbeim (Bafel) beantragt ©djlufi ber Ber«
banblungen unb eöeniueß Slnorbnung einer aufeerorbentltdjen
SMegiertenPerfammhmg sur iSebiaKblung ber übrigen STraf=

tauben. 3Jîit grojjer Siebrbeit mirb bte ©rlebigung ber

Sraftanbenlifie befdjloffeu.
7. trauten« unb Unf alla erf icberuug. £err

@i?0rift, ©penglermeifter (Bern) referiert über bie fßoftutate
be§ Sdjmeiz. ©emerbeoeretr.g in Bezug auf bie Fronten«
unb Unfaßberfieberung?geffbgebung, über bereu BerücJjtäjtigung
bureb bie eibgenöffifdjen Bäte unb über bie bout ©entrai«
borftanb gemachten Satfieflungen unb ©ingaben. @2 finb

einige ©rfalge p bergeid^nerr, aber mandjeg bleibt uoefi ;p
münfdfen übrig. £)er in 3lugfiä)t genommene zmeite Bunbeg«

rappen ift mobl nur eine Steuerung beg SBoblmoßeng abue
Praîtiîcbe .fonfequenz. Sîrbeitgeber unb Sttbeiier faßten mit
bem Bunbe ntdjî aUein belafiet merben, fonberu auch ®e«
meinben unb .fantone faßten p ben Pflichten betgezogen
merben, benn ihnen merben grofee Saften abgenommen.

Beferent beantragt, man folle ben Bationalrat etnlaben,
auf bie Slenberungen beg ©tänberateg betreffenb Berechnung
ber Seiträge einzugeben, unb ber ©rböbung beg Bettrageë
an bie Äranfenüerfitberung niebt ppftimmen. ©S îanu fttfj
beute um eine befinitiöe ©teßuugnabme p beu Brodten
niebt banbeln. Bebner empfiehlt aber, ben ©nimürfett SBobt«
maßen entgegenzubringen unb beu ©eniralöotftanb zu beauf«
tragen, babin zu mirten, bafj bie nod) mßjlidjen Berbeffe«
rungen burebbringeu. üftan ftimmt ben Slnträgen beg Beferenteu
obne Dppofition zu.

8. fja&rifgefefegebung. Seit ©<blufefolgerungeti
beg Berich^ beS ©entralBorfiartbeg über bie ©rbebungeu beg
@<bmeizer. ©emerb'Pereing betreffenb bie Slnmenbung be§
eibg. ffabrifgeftbeg unb über beffen Slugbebnung auf bag
^leingemerbe mirb ftißfebmeigenb zugeftimmt.

SMefelben lauten:
„®er ©djmeizerifdfe ©emerbeberein bätt bie

„f&ebung Don 3J?ifeftänben, bie in ber Sermenbung ber
„SlrbeitgJräfie unb im gémerblieben Seben überhaupt be«

„flehen, für münfebeugmert. ©eftübt auf unfere Unter«
„fuebungen unb Beobachtungen müffen mir eg aber
„überhaupt für unrichtig, für unztoetfmäfjtg'unb ftbäblicb
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Zürich, bsn S. September R8N8.

Mâch-màtimâ » Mvett macht das Leben süß, macht es nicht zur Last.
MBiMßPMUW. Wer das nicht begreifen «ist, ist ein fauler Hast.

Protokoll
der

Ordentl. Jahresversammlung

des Schweiz. Gewerbeoereius

Sountag den tS. Juni t8S8
im Schützenhause zu Glarus.

(Schluß.)
Die Herren Beglinger und Schieß ziehen ihre Anträge

zurück, während Herr Nationalrat Wild auf Befragen erklärt,
er habe weder das Recht noch Lust, die Annage der oft-
schweizerischen Verbände zurückzuziehen.

Die Anträge Brüderlin und Egloff sollen als Anregungen
bei fernen Vorarbeiten berücksichtigt werden.

In der Abstimmung fallen auf die Anträge des Central-
Vorstandes 141, auf den Gegenantrag St. Gallens 31
Stimmen.

Herr Göttishetm (Basel) beantragt Schluß der Ver-
Handlungen und eventuell Anordnung einer außerordentlichen
Delegiertenversammlnng zur Behandlung der übrigen Trak-
tanden. Mit großer Mehrheit wird die Erledigung der
Traktandenliste beschlossen.

7- Kranken- und Unfallversicherung. Herr
Siegrist, Spenglermeister (Bern) referiert über die Postulate
des Schweiz. Gewerbevereins in Bezug auf die Kranken-
und Unfallvcrsicherungsgesktzgebung, über deren Berücksichtigung
durch die eidgenössischen Räte und über die vom Central-
vorstand gemachten Vorstellungen und Eingaben. Es sind

einige Erfolge zu verzeichnen, aber manches bleibt noch izu
wünschen übrig. Der in Aussicht genommene zweite Bundes-
rappen ist wohl nur eine Aeußerung des Wohlwollens ohne
praktische Konsequenz. Arbeitgeber und Arbeiter sollten mit
dem Bunds nicht allein belastet werden, sondern auch Ge-
meinden und Kantone sollten zu den Pflichten beigezogen
werden, denn ihnen werden große Lasten abgenommen.

Referent beantragt, man solle den Nationalrat einladen,
auf die Aenderungen des Ständerates betreffend Verrechnung
der Beiträge einzugehen, und der Erhöhung des Beitrages
an die Krankenversicherung nicht zuzustimmen. Es kann sich

heute um eine definitive Stellungnahme zu den Projekten
nicht handeln. Redner empfiehlt aber, den Entwürfen Wohl-
wollen entgegenzubringen und den Centralvorstand zu beauf-
tragen, dahin zu wirken, daß die noch möglichen Verbeffe-
rungen durchdringen. Man stimmt den Anträgen des Referenten
ohne Opposition zu.

8. Fabrikgesetzgebung. Den Schlußfolgerungen
des Berichts des Csntralvorstandes über die Erhebungen des
Schweizer. Gewerb-Vereins betreffend die Anwendung des
eidg. Fabrikgesltzes und über dessen Ausdehnung auf das
Kleingewerbe wird stillschweigend zugestimmt.

Dieselben lauten:
„Der Schweizerische Gewerbeverein hält die

„Hebung von Mißständen, die in der Verwendung der
„Arbeitskräfte und im gewerblichen Leben überhaupt be-
„stehen, für wünschenswert. Gestützt auf unsere Unter-
„suchnngsn und Beobachtungen müssen wir es aber
„überhaupt für unrichtig, für unzweckmäßig und schädlich
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„begegnen, bie Sßer^ältniffe beS tleingewerbeS bur#
„bas gabrlfgefefc orbnen gu woßeu; hierbur# wirb
„au# unfere ableljnenbe Haltung gu einer allfälligen
„©eiteren AuSbeljnung beS gabrifgefefceS auf bie Hein»

„fleingewerbli#en betriebe bermittelft einer fftebijion
„biefeS (Sefe^eS begrür.bet.

„Sie Panntgfaltigfett ber ©rwetbSberhaltniffe
„Wirb, Wie bereits ausgeführt, bur# eine f#ab!onenhafte
„Anwenbung bon DrbnungSbefiimmungen nt#t berücf»

„fi#ttgt. Sediere müffen ber ©igenart ber SSebürfniffe

„angepafjt tnerben, wobei bie PitWirfung ber SerufS»
„angehörtgen, fomohl ber Arbeitgeber wie ber Arbeit»
„nehmer, gur ©rïennung unb Sefettigung ber 2Tiifeftänbe,

„wie au# gur Sur#führung ber erforber!t#en Pafe»
„nahmen ni#t aufjer A#t gelaffen werben ïann.

„@ine ben berufliehen unb lolalen Serhältntffen
„entfpre#enbe richtige Siegelung ber 3«ftänbe im tiein»
„gewerbe Wirb eingig erreicht bur# ein etbgenßffif#eS
„©ewerbegefeh, bur# we!#eS bie SerufSangehßrtgen in j

„bie Sage gefegt werben, unter 9iücffl#tn ahnte auf bie

„Sntereffen ber Allgemeinheit bie innern beruflichen An»
„gelegenheiten autonom gu regeln unb bie freie Sewegung
„ber gewerblichen Arbeit gu fiebern."
9. Anregungen, ©in Antrag beS ©eWerbeberbanbeS

3üri#, bahin lautenb:
„®er ©entraloorftanb Wirb etngelaben, BefBrberlidjft

bie erfotberlicbett Schritte gu tun, bamtt Bei ber Sluffteßung
eine? eibgenöfftfäjen §t)potbefargefepe§ bie Qntereffen ber Sau»
haubroerter genügenb gemährt roerben"

Wirb ohne Dppojition angenommen.
* *

Ser Sorfifcenbe f#lief3t um IV4 Uhr bie SafjreSber»
fammlung mit bem 2Bunf#e, bafj beren Sef#lüffe für bas
f#weigerif(he ©ewérbe unb baS Satetlanb oon Çeilfamem

©tnftuffe fein mögen.
Sie potofoßfüljrer:

Sßerner trebS.
Sr. ©. Def#.

©enehmigt bom Ieitenben AuSf#ufj.
Sern, ben 22. 3nni 1898.

9leitejie tjcrftcüöare ©arbtaenfloßen.

©tne praltifche, hübf#e Steuerung, Welche

fi# in Seutfchlanb bereits gut eingebürgert hat,
Wirb bon ber girma SBlUp ©eiger & ©ie.

(Sugern unb 3üri(h) auf ben Parft gebra#f,
Stefe neuen berfteßbaren ©arbtnenfloben, um
bie eS fi# hanbelt, werben fi#erlt# au# bei
ben f#wetg. Ar#iteften unb Sauunternehmern
Polle Anerkennung finben unb fi# an# ©in»

gang berf#affen.
Sie Anwenbung unb Anorbnnng berfelben

ift aus beigebruefter 3ei#nnng erfi#tli#. -S
Siefe ©aßertefloben übertreffen in Ser» Jj

Wenbbarleit unb Soflfommenljeit alle fÇabrifate, S
bie btS jefct in fèanbel fommen, benn fie ftnb ^
na# allen 9ti#tungen Per ft ellbar. .§

Seil a ift brehbar nnb gum &öljerfteßen 'S
elngert#tet, eine grofje 3Bi#iigfeit bei aßen

Neubauten, wo @tfenf#ienen oerwenbet werben
unb bie tloben unter ben @#ienen eingegppft «
werben müffen. Seil a wirb fobiel in bie $ölje s
gef#oben, bafs bie ©aßerie über ber genfter»
ntf#e gu liegen ïommt.

Seil b ift na# beiben Seiten horigontal
oerf#iebbar, fo bafs febe ©aßerie PerWenbet

werben tann. ©benfo ift ber tloben bur# feine
btelfa#en @inri#tungen für aße Arten bon 3«8=
Porri#tungeu geeignet.

Serfelbe wirb in 2 ©orten angefertigt:
1. mit Patten gum Anf#rauben auf

föolgtetle (ßtouIeau£»täfien ec),
2. mit Stebel gum ©tngppfen in Stein

nnb Pauerwerf.
Seim ©tnghpfen ift barauf gn a#ten, bafs

bie tloben genau horizontal unb bertifal gu

ftehen fommen nnb ber Siebel bis an bie 6#eibe
etngegppft Wirb. Anwerbern finb ftetS mögli#ft
bie auf ber 3ei#nu«g angegebenen Paafje ein»

gupalten, inSbefonbere müffen bie tloben 5 cm feitli# ber

Pauerfante befeftigt werben. — 3" jeber ©arnitur tloben
werben 2 Stofettenftifte gum ©ingppfen mitgeliefert.

Sie Oerfteßbaren ©aßertefloben finb aus beftem Paterial
mit aßer «Sorgfalt hergefteflt, baher fehr bauerhaft unb bon
Ar#iteften unb Sauunternehmern beoorgugt. fèauSbefiher
erfparen ft# bur# eine Heine Ausgabe für aße Seiten btele
llnannehmltchfeiten nnb toften, weil Sef#äbigungen bon
SBanb unb Sapeten auSgefdjloffen finb.
ÈsiL^û# &en Pteter ftnb Sorteile borhanben, inbem

I zum Eingypsen. Mit Platte zum Aufschrauben.

er ohne febe Seränberung feine ©aßerien piagieren fann

unb ebent. nur bie tloben gu berfteßen brau#t.
Stefe ©aßeriefloben Werben au# auf einer «Seite mit

§acfen gum ©inhängen ber ©arbinenftangen, anftatt ber

8ß#er geliefert.
Siefe praftif#e Neuerung wirb fi# ohue aßen 3®rifri

in fnrger 3"t Sahn bre#en, inbem btefelbe berufen ift einen

Iängft anerfannten Uebelftanb gu befettigen.

3u jeber weitern AuSfunft ift gerne bereit bie 2ftr®a
3öißt)'®etger & ©ie (Sugern unb 3«ti#).
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„bezeichnen, die Verhältnisse des Kleingewerbes durch

„das Fabrikgesetz ordnen zu wollen; hierdurch wird
„auch unsere ablehnende Haltung zu einer allfälligen
„weiteren Ausdehnung des Fabrikgesetzes auf die klein-
„kleingewerblichen Betriebe vermittelst einer Revision
„dieses Gesetzes begründet.

„Die Mannigfaltigkeit der Erwerbsverhältnisse
„wird, wie bereits ausgeführt, durch eine schablonenhafte
„Anwendung von Ordnungsbestimmungen nicht berück-

„sichtigt. Letztere müssen der Eigenart der Bedürfnisse
„angepaßt werden, wobei die Mitwirkung der Berufs-
„angehörigen, sowohl der Arbeitgeber wie der Arbeit-
„nehmer, zur Erkennung und Beseitigung der Mißstände,
„wie auch zur Durchführung der erforderlichen Maß-
„nahmen nicht außer Acht gelassen werden kann.

„Eine den beruflichen und lokalen Verhältnissen
„entsprechende richtige Regelung der Zustände im Klein-
„gewerbe wird einzig erreicht durch ein eidgenössisches

„Gewerbegesetz, durch welches die Berufsangehörigen in >

„die Lage gesetzt werden, unter Rücksichtnahme auf die

„Interessen der Allgemeinheit die innern beruflichen An-
„gelegenheiten autonom zu regeln und die freie Bewegung
„der gewerblichen Arbeit zu sichern."
9. Anregungen. Ein Antrag des Gewerbeverbandes

Zürich, dahin lautend:
„Der Centralvorstand wird eingeladen, beförderlichst

die erforderlichen Schritte zu tun, damit bei der Aufstellung
eines eidgenössischen Hypothekargesetzes die Interessen der Bau-
Handwerker genügend gewahrt werden"

Wird ohne Opposition angenommen.
^ ^

Der Vorsitzende schließt um IV4 Uhr die Jahresver-
sammlung mit dem Wunsche, daß deren Beschlüsse für das
schweizerische Gewerbe und das Vaterland von heilsamem
Einflüsse sein mögen.

Die Protokollführer:
Werner Krebs.
Dr. E. Oesch.

Genehmigt vom leitenden Ausschuß.
Bern, den 22. Juni 1898.

Neueste verstellbare Gardinenkloben.

Eine praktische, hübsche Neuerung, welche

sich in Deutschland bereits gut eingebürgert hat,
wird von der Firma Willy Geiger Cie.

(Luzern und Zürich) auf den Markt gebracht,
Diese neuen verstellbaren Gardtnenkloben, um
die es sich handelt, werden sicherlich auch bei
den schweiz. Architekten und Bauunternehmern
volle Anerkennung finde» und sich auch Ein-
gang verschaffen.

Die Anwendung und Anordnung derselben

ist aus beigedruckter Zeichnung ersichtlich. ^
Diese Galleriekloben übertreffen in Ver- H

wendbarkeit und Vollkommenheit alle Fabrikate, Z
die bis jetzt in Handel kommen, denn sie sind ^
nach allen Richtungen verstellbar. H

Teil a ist drehbar und zum Höherstellen ^
eingerichtet, eine große Wichtigkett bei allen ^
Neubauten, wo Etsenschienen verwendet werden
und die Kloben unter den Schienen eingegypst «
werden müssen. Teil a wird soviel in die Höhe s
geschoben, daß die Gallerie über der Fenster- H
nische zu liegen kommt. I»

Teil b ist nach beiden Seiten horizontal -
verschiebbar, so daß jede Gallerie verwendet
werden kann. Ebenso ist der Kloben durch seine

vielfachen Einrichtungen für alle Arten von Zug-
Vorrichtungen geeignet.

Derselbe wird in 2 Sorten angefertigt:
1. mit Platten zum Anschrauben auf

Holzteile (Rouleaux-Kästen zc),
2. mit Diebel zum Etngypsen in Stein

und Mauerwerk.
Beim Eingypsen ist darauf zu achten, daß

die Kloben genau horizontal und vertikal zu
stehen kommen und der Diebel bis an die Scheibe
eingegypst wird. Außerdem sind stets möglichst
die auf der Zeichnung angegebenen Maaße ein-

zuhalten, insbesondere müssen die Kloben 5 ora seitlich der

Mauerkante befestigt werden. — Zu jeder Garnitur Kloben
werden 2 Rosettenstifte zum Eingypsen mitgeliefert.

Die verstellbaren Galleriekloben find aus bestem Material
mit aller Sorgfalt hergestellt, daher sehr dauerhaft und von
Architekten und Bauunternehmern bevorzugt. Hausbesitzer
ersparen sich durch eine kleine Ausgabe für alle Zeiten viele
Unannehmlichkeiten und Kosten, weil Beschädigungen von
Wand und Tapeten ausgeschlossen sind.

^^.Auch für den Mieter sind Vorteile vorhanden, indem

I ZUM LiiWpssn. Hii lffsìte ZUM tlufselii'Slldön.

er ohne jede Veränderung seine Gallerten plazieren kann

und event, nur die Kloben zu verstellen braucht.

Diese Galleriekloben werden auch auf einer Seite mit

Hacken zum Einhängen der Gardinenstangen, anstatt der

Löcher geliefert.
Diese praktische Neuerung wird sich ohne allen Zweifel

in kurzer Zeit Bahn brechen, indem dieselbe berufen ist einen

längst anerkannten Uebelstand zu beseitigen.

Zu jeder weitern Auskunft ist gerne bereit die Firma
Willy Geiger 60 Cie (Luzern und Zürich).


	Protokoll der ordentl. Jahresversammlung des Schweiz. Gewerbevereins [Schluss]

